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DACHVERBAND DER GEHOBENEN MED~ZiNISCH-TECHN~SCHEN D~ENSTIE 

ÖSTERRIE~CHS .. A-1030 Wien, Kübeckgasse 18/15 
L'===i'i=~..'Qundesverband der Dipl.Physiotherapeutlnnen Osterreichs, 1090 Wien, Gießerg. 6/7 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Betrifft: GZ 68.242/145-I/B/5A195 
Begutachtung des UnistG 

Erläuterung: 

28.12.95 
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Der Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen Dienste vertritt sechs 
Berufssparten, deren Angehörige an Akademien ausgebildet werden. 
Die Ausbildung ist postsekundär, dreijährig und entspricht der Hochschulrichtlinie 
(89/48/EWG). 
Diese sechs Berufssparten sind: 
Dipl. Physiotherapeutlnnen, Dipl.med.-tech.Analytikerlnnen, Dipl. Diätassistentinnen und 
ernährungsmedizinische Beraterinnen, Dipl.Ergotherapeutlnnen, Dipl.Logopädlnnen, 
Dipl.Orthoptistlnnen. 

Der Dachverband begrüßt den vorliegenden Entwurf eines UniStG und erlaubt sich, 
folgendes anzumerken: 

§3 (3), §5 (2) und §6 (5): 
In die hier genannten regionalen und überregionalen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind auch jene Interessenvertretungen miteinzubeziehen, die 
die obengenannten sechs Berufssparten vertreten, um die Kooperation im postsekundären 
Bereich zwischen universitären und nicht-universitären Einrichtungen zu verbessern, 
Übertrittsmöglichkeiten zu erleichtern, Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen von 
Berufsbildern zu vermeiden. 

§30 (1) und §61 (4): 
Die hier angestrebte gegenseitige Anrechnung von Studien bzw. Prüfungen ist ein positiver 
Impuls für die Durchlässigkeit des Bildungswesens und ermöglicht ein effizientes 
Bildungsangebot (Vermeiden von parallel laufenden Bildungsgängen). 

§66: 
Analog der gegenseitigen Anrechnung von Studien und Prüfungen müssen auch 
gleichwertige wissenschaftliche Arbeiten zwischen Universitäten und anderen 
postsekundären Einrichtungen anerkannt werden. 

Für den Vorstand des Dachverbandes: 
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Dipl.M- Betti'i1aJaufer 
Geschäftsführerin des Bundesverbandes der 
Dipl. Physiotherapeutlnnen Österreichs 
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